
Votksbegehren Iür den Erhalt des alten Landtagsgebäudes

Gesetz zum Erhalt des Landtagsgebäude und zur Untersagung eines Umbaus.

$l

Der Plenarsaal des Niedersächsischen Landtages wird nicht abgerissen oder

neu gebaut.

$2

Der Plenarsaal wird auch nicht umgebaut

Begründung

Der Niedersächsische Landtag hat am 10.03 . 2010 beschlossen, das

vorhandene Landtagsgebäude abzrneißen und ein neues Haus zu bauen. Der

Landtag geht davon aus, dass die Baukosten 45 Millionen € nicht übersteigen.

Es ist bekannt, dass die Kosten frn solche Vorhahn extrem niedrig angesetzt

werden, um die Zustimmung daliir leichter zu erhalten. [n der Endabrechnung

stellt sich fast immer heraus, dass die Kosten erheblich überschritten wurden.

Nach Auskunft des niedersächsischen Innenministeriums sind 35 der

Kommrnen nicht rnetr daue-rnd teistungsfiitrig im Sinne der niedersächsischen

Gemeindeordnung. Daraus folgert zwingend, den Kommunen finanziell zu

helfen, statt neue Bauten zu errichten, die nicht dringend notwendig sind.

Kosten d ecku n gsvcr*ch I* g

dieses Volksbegehren fordert keine neuen Ausgaben, sondern den Verzicht auf
ein teures Projekt u*d somit die Einsparung von Steuergeldern.

Gesctzliche Vertreterinnen und Vertreter gem. $ 14 NVAbstg sind
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4. Hans-WolfgangLevy, Hahndorfer Str.3 ; 38690 Vienenburg
5. Kerstin Bußmann, Iirtmanstraße 56, 49082 Osnabrück
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